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stantins sein, wie Niem unter Bezug auf Bernhard darlegt und darauf 
aufbauend ein Anforderungsprofil erstellt: Der Papst muss humilis, 
munificus, compaciens et graciosus atque benignus, non cupidus nec ava­
rus sein88. Nachfolgend kritisiert Niem die Pontifikatsführung durch 
Bonifaz IX., der durch häufige Translationen Bischöfe begünstigt, aber 
die Graduierten im Benefizienwesen ausgebeutet habe, insbesondere 
die pauperes, die kaum an Pfründen gelangten89. Er folgert: So wurde 
die episkopale Autorität gemindert90. Um aber richtig zu handeln und 
beispielhaft vorangehen zu können, ferner um mit den subtilitatibus 
advocatorum im öffentlichen Konsistorium umgehen zu können, be­
darf es Niem zufolge (im Unterschied zu Coelestin V.) eines gelehrten 
Papstes, der einen heiligmäßigen Lebenswandel führt91. Diese Qualitä­
ten führt Niem in einer Konklusion nochmals aus und gibt dem novus 
pastor nobis dandus weitere Ratschläge in diesem Sinne, die sich auch 

88)  Erler, Nieheim (wie Anm. 6) S. XXXV. Vgl. Jürgen Miethke, Die „Kon­
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89)  Erler, Nieheim (wie Anm. 6) S. XXXVI. Zu den Translationen: Hermann 
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xander V. und Johannes XXIII. (1389–1415). Verluste und Beststand, in: Römische 
Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann 
Hoberg (1979) S. 107–133, hier S. 115; zum Nepotismus: Arnold Esch, Das Papst­
tum unter der Herrschaft der Neapolitaner. Die führende Gruppe Neapolitaner Fa­
milien an der Kurie während des Schismas 1378–1415, in: Festschrift für Hermann 
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des Max-Planck-Instituts für Geschichte (Veröffentlichungen des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 36, 1971–73) Bd. 2, S. 713–800; ders., „Kein Papst wird 
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